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Drs. AR 66/2008 

Allgemeine Regeln zur Durchführung von Verfahren de r Systemakkreditie-

rung 

(beschlossen auf der 54. Sitzung am 08.10.2007, geändert am 29.02.2008 und 

31.10.2008) 

 

1. Die Akkreditierungsagentur ist bei Durchführung von Systemakkreditierungen an die 

Beschlüsse Kriterien für die Systemakkreditierung vom 29.02.2008, Entscheidungen der 

Akkreditierungsagenturen: Arten und Wirkungen vom 29.02.2008 sowie alle diese ergän-

zenden oder ersetzenden Beschlüsse gebunden. 

2. Die Akkreditierungsagentur führt mit der Antrag stellenden Hochschule ein v o r b e r e i -

t e n d e s  G e s p r ä c h  durch und informiert die Hochschule über wesentliche Inhalte, 

Schritte und Kriterien des Verfahrens. Die Agentur stellt der Hochschule eine vollständige 

Leistungsbeschreibung zur Verfügung und legt die Entgelte fest. 

3. Die Hochschule reicht einen A n t r a g  ein, der kurze Darstellungen der Einrichtung und 

ihrer internen Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme im Bereich von Studium und 

Lehre umfasst. Im Fall der Systemreakkreditierung legt die Hochschule den Bericht über 

das Ergebnis der H a l b z e i t s t i c h p r o b e  vor. Bei Vorliegen einer entsprechenden lan-

desspezifischen Regelung ist der Antrag über das zuständige Ministerium einzureichen. 

4. Die Agentur führt eine V o r p r ü f u n g  durch, ob die Zulassungsvoraussetzungen für 

Hochschulen zur Systemakkreditierung erfüllt sind. Besteht offensichtlich keine Aussicht 

auf eine erfolgreiche Systemakkreditierung, informiert die Agentur die Hochschule und 

den Akkreditierungsrat innerhalb von vier Wochen über das Ergebnis der Vorprüfung. 

5. Die Hochschule legt der Agentur eine D o k u m e n t a t i o n  vor, aus der besonders die 

internen Steuerungs- und Entscheidungsstrukturen, das Leitbild und das Profil der Hoch-

schule, ihr Studienangebot, die definierten Qualitätsziele und das System der internen 

Qualitätssicherung im Bereich von Studium und Lehre hervorgehen. Die Dokumentation 

verdeutlicht die Funktionsweise der Verfahren zur Qualitätssicherung und -entwicklung. 

Im Fall der Systemreakkreditierung umfasst die Dokumentation auch einen Bericht, in 

dem die Hochschule die Maßnahmen zur Behebung von Qualitätsmängeln darstellt, die 

sie gegebenenfalls aufgrund des Ergebnisses der Halbzeitstichprobe ergriffen hat. Der 
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Dokumentation ist eine Stellungnahme der Studierendenvertretung der Hochschule beizu-

fügen. 

6. Die Akkreditierungsagentur bestellt für das Begutachtungsverfahren eine G u t a c h -

t e r g r u p p e , die sich mindestens aus den folgenden Personen zusammensetzt: 

• drei Mitgliedern mit Erfahrung auf dem Gebiet der Hochschulsteuerung und der 

hochschulinternen Qualitätssicherung, 

• einem studentischen Mitglied mit Erfahrungen in der Hochschulselbstverwaltung 

und der Akkreditierung, 

• einem Mitglied aus der Berufspraxis. 

Jeweils ein Mitglied der Gutachtergruppe sollte über Erfahrung in der Hochschulleitung, in 

der Studiengestaltung und in der Qualitätssicherung von Studium und Lehre verfügen. 

Ein Mitglied der Gutachtergruppe sollte aus dem Ausland kommen. 

Sofern in dem Verfahren über berufsrechtliche Zusatzfeststellungen zu entscheiden ist, 

muss zusätzlich eine Expertin oder ein Experte beteiligt werden, soweit staatliche Regeln 

dies erfordern. Sofern die Hochschule Lehramts- oder Kombinationsstudiengänge mit 

theologischen Studienanteilen anbietet, ist an der Durchführung der Merkmalsstichprobe 

eine Expertin oder ein Experte der evangelischen bzw. der katholischen Kirche zu beteili-

gen. 

Die Agentur benennt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. 

Die Agentur trifft angemessene Vorkehrungen zur Sicherstellung der Unbefangenheit der 

Gutachterinnen und Gutachter und wahrt Fairness gegenüber der Hochschule. Bei der 

Benennung der Gutachterinnen und Gutachter stellt die Agentur das Benehmen mit der 

Hochschule her. Ein Vorschlags- und ein Vetorecht gewährt die Agentur nicht. 

Die Agentur bereitet die Gutachterinnen und Gutachter auf das Verfahren vor. 

7. Zum B e g u t a c h t u n g s v e r f a h r e n  gehören 

• zwei Begehungen, 

• eine sich auf alle Bachelor- und Masterstudiengänge erstreckende vertiefte verglei-

chende Untersuchung relevanter Merkmale der Studienganggestaltung, der Durch-

führung von Studiengängen und der Qualitätssicherung (Merkmalsstichprobe). Die 
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Merkmalsst ichprobe dient insbesondere dazu, die Einhaltung der Vorgaben der 

Kultusministerkonferenz sowie der landesspezifischen Vorgaben und der Kriterien 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen in allen Studien-

gängen der Hochschule zu überprüfen. Gegenstand der Merkmalsstichprobe kön-

nen insbesondere sein: das Modularisierungskonzept der Hochschule, das System 

der Vergabe von ECTS-Punkten, das Prüfungssystem, die Studienorganisation so-

wie die Qualifikationsziele. Bietet die Hochschule reglementierte Studiengänge an, 

ist ein spezifisches Merkmal zumindest eines dieser Studiengänge hinzuzufügen. 

Die Gutachter bestimmen die Zusammensetzung der Merkmalsstichprobe nach ein-

heitlichen Regeln, die zwischen Agenturen und Akkreditierungsrat abgestimmt wer-

den. 

• vertiefte Begutachtungen von 15 % der Studiengänge, mindestens aber drei Stu-

diengänge (Programmstichprobe). Bei der Auswahl der Programmstichproben 

berücksichtigt die Agentur neben den Ergebnissen der Systembegutachtung und 

der Merkmalsstichprobe das gesamte Fächerspektrum der Hochschule in der Lehre, 

die Relation von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie kleine und große Stu-

diengänge. Bietet die Hochschule reglementierte Studiengänge an, ist hiervon einer 

in die Programmstichprobe einzubeziehen. Im Fall von Lehramtsstudiengängen ist 

jeweils ein Studiengang von jedem angebotenen Lehramtstyp einzubeziehen. Im 

Übrigen entscheidet die Agentur nach dem Zufallsprinzip. 

• Ist ein Studiengang der Programmstichprobe bereits akkreditiert, kann die Agentur 

auf eine Begehung verzichten, wenn die Akkreditierung nicht länger als drei Jahre 

zurück liegt. 

Die e r s t e  B e g e h u n g  dient vornehmlich der Information über die Hochschule und ihre 

Steuerungssysteme. Die Gutachterinnen und Gutachter überprüfen die vorgelegten Unter-

lagen hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Vollständigkeit und entscheiden, welche Unter-

lagen die Hochschule für die zweite Begehung ergänzend vorlegen muss. An der Auswahl 

der Merkmalsstichprobe sind die Gutachterinnen und Gutachter beteiligt; die Agentur legt 

hierfür ein Verfahren fest. 

Die z w e i t e  B e g e h u n g  dient der kritischen Analyse der vorgelegten Unterlagen und 

der Durchführung der Merkmalsstichproben. Sie sollte so terminiert werden, dass die 

Hochschule genügend Zeit erhält, die erforderlichen Dokumentationen zusammenzustel-

len. 
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Die Gutachterinnen und Gutachter führen Gespräche insbesondere mit der Hochschullei-

tung, dem Verwaltungspersonal, den Gleichstellungsbeauftragten, den Verantwortlichen 

für Qualitätssicherung sowie Vertreterinnen und Vertretern der Lehrenden und Studieren-

den. 

Sie erstellen einen vorläufigen Bericht, der die kritische Analyse der vorgelegten Unterla-

gen und die Ergebnisse der Merkmalsstichproben sowie der durchgeführten Gespräche 

berücksichtigt. 

Die Agentur stellt ihn den Gutachterinnen und Gutachtern der Programmstichproben zur 

Verfügung. 

8. Wenn die Akkreditierungsagentur auch für die Akkreditierung von Studiengängen zuge-

lassen ist, führt sie vertiefte Begutachtungen von Studiengängen (Programmstichprobe) 

aus jeder studienorganisatorischen Teileinheit der Hochschule als Teil der Systemakkredi-

tierung durch. Die Agentur kann eine andere vom Akkreditierungsrat hierfür zugelassene 

Agentur mit der Durchführung von Programmstichproben beauftragen. 

Ist die Agentur nicht für Programmakkreditierung zugelassen, müssen diese Programm-

stichproben von einer für die Programmakkreditierung zugelassenen Agentur durchge-

führt werden. 

Für die Programmstichproben bestellt die durchführende Akkreditierungsagentur Gutach-

tergruppen, die eine sachgemäße fachliche Begutachtung der Studiengänge in allen für 

die Prüfverfahren relevanten Bereichen gewährleisten. Die ländergemeinsamen und lan-

desspezifischen Strukturvorgaben sowie die Kriterien für die Akkreditierung von Studien-

gängen des Akkreditierungsrates finden entsprechende Anwendung. Gutachterinnen und 

Gutachter aus der Studierendenschaft und der Berufspraxis sind zu beteiligen. Im Falle 

von Lehramts- oder Kombinationsstudiengängen mit theologischen Studienanteilen ist 

eine Expertin oder ein Experte der evangelischen bzw. der katholischen Kirche zu beteili-

gen. Die Begutachtung in diesen Verfahren folgt dem Beschluss des Akkreditierungsrats 

Allgemeine Regeln zur Durchführung von Verfahren zur Akkreditierung und Reakkreditie-

rung von Studiengängen, ohne zu selbständigen Akkreditierungsentscheidungen zu füh-

ren. 

9. Die Gutachterinnen und Gutachter der Systemakkreditierung fertigen unter Berücksich-

tigung der Gutachten aus den Programmstichproben und unter Beteiligung der Vorsitzen-

den der Gutachtergruppen aus den Programmstichproben einen endgültigen Bericht mit 

einer B e s c h l u s s e m p f e h l u n g  für die Systemakkreditierung an. Insbesondere ist von 
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den Gutachterinnen und Gutachtern zu bewerten, ob in den Merkmals- und den Pro-

grammstichproben festgestellte Qualitätsmängel eine systemische Ursache haben. 

10. Die Akkreditierungsagentur leitet der Hochschule den Bericht der Gutachterinnen und 

Gutachtern ohne Beschlussempfehlung zur S t e l l u n g n a h m e  zu. 

11. Die Akkreditierungsagentur entscheidet auf der Basis des Gutachterberichts und der 

Beschlussempfehlung unter Würdigung der Stellungnahme der Hochschule. Sie spricht 

die Akkreditierung aus oder versagt sie. Eine Akkreditierung unter Auflagen ist nicht mög-

lich. Eine einmalige Aussetzung des Verfahrens durch die Agentur für in der Regel 12, 

höchstens 24 Monate ist möglich. 

12. Führt das Verfahren zu einer negativen Akkreditierungsentscheidung, ist dies von der 

Agentur zu begründen. (Zur möglichen Nutzung der Ergebnisse aus den Programmstich-

proben siehe den Beschluss Allgemeine Regeln zur Durchführung von Verfahren der Akk-

reditierung und Reakkreditierung von Studiengängen). 

13. Die Akkreditierungsagentur veröffentlicht die Entscheidung, eine Zusammenfassung 

des Gutachtens und die Namen der Gutachterinnen und Gutachter. Die Agentur stellt im 

Übrigen unbeschadet ihrer Berichtspflichten gegenüber dem Akkreditierungsrat die Ver-

traulichkeit in den Verfahren sicher. 

14. Nach der Hälfte der Akkreditierungsfrist lässt die Hochschule von einer für die Pro-

grammakkreditierung zugelassenen Agentur eine vertiefte Begutachtung von Studiengän-

gen gem. Abs. I Ziff. 2.1 der Kriterien für die Systemakkreditierung (Halbzeitstichprobe) 

durchführen. Die durchführende Agentur erstellt einen Bericht über das Ergebnis der 

Halbzeitstichprobe, der gegebenenfalls Empfehlungen zur Behebung von Qualitätsmän-

geln enthält, stellt ihn der Hochschule zur Verfügung und veröffentlicht ihn. Die Begutach-

tung in diesen Verfahren folgt dem Beschluss des Akkreditierungsrats Allgemeine Regeln 

zur Durchführung von Verfahren zur Akkreditierung und Reakkreditierung von Studien-

gängen, ohne zu selbständigen Akkreditierungsentscheidungen zu führen. 

 


